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Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:
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05.04.2018
öffentlich

Umwandlung Wirtschaftswald in Naturwald am Glambecksee in der 
Gemarkung Basthorst

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Herr Wiese

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ortsteilvertretung Gädebehn der Stadtvertretung der Stadt Crivitz 
(Entscheidung)

17.04.2018

Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der 
Stadt Crivitz (Entscheidung)

19.04.2018

Sachverhaltsdarstellung: 
Im Uferbereich des Glambecksee wird ein Wirtschaftswald in Naturwald umgewandelt. Die 
Naturschutzmaßnahme wird in dem Ökokonto „Uferwald am Glambecksee“ betrachtet, 
bewertet und als Kompensationsmaßnahme angerechnet.

Die Stadt Crivitz wird im Rahmen der Planung um Stellungnahme zu städtebaulichen 
Sachverhalten gebeten. 

  

Finanzielle Auswirkungen:
keine 

Anlage/n:
Karte 2 - Maßnahmenplan
Maßnahmenbeschreibung
Stellungnahme des Umweltausschusses 
  

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der Stadt Crivitz 
beschließt, folgende Anregungen und Bedenken mitzuteilen: Hinweise des 
Umweltausschusses der Stadt Crivitz. 
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Stadt Crivitz                                                                                                          24.03.2018 

Umweltausschusses 

 

Stellungnahme zur  Errichtung einer Ökofläche in der Gemarkung Basthorst - Vorhaben 

„Uferwald am Glambecksee“  

 

In der Nutzungsgruppe N1 und N2 ist die Baumart Traubenkirsche  eindeutig mit dem botanischen 

Namen, Spätblühende Traubenkirsche – Prunus serotina, zu bezeichnen. Die Frühblühende 

Traubenkirsche – Prunus padus muss dagegen erhalten bleiben.  

 

Entlang der Wirtschaftswege, die auch als Wanderwege genutzt werden, ist nach jährlicher 

Inaugenscheinnahme des Baumbestandes, hinsichtlich zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, 

die Entnahme von Totholz dann erforderlich, sofern das Totholz eine Gefahr für Personen und 

Sachwerte darstellt. 

 

Was soll in N3 an der Südseite mit dem seitlichen Aufschichten von anfallenden Stamm- und 

Astholz sowie von Totholz erreicht werden? Das bedeutet eine künstliche Maßnahme, die dem 

eigentlichen Ziel einem „naturnahen Belassen“ widerspricht.  

 

Das Vorhaben „Uferwald am Glambecksee“ entlang bestimmter Flächenanteile entlang des 

Glambecksees wird ausdrücklich unterstützt. 

 

Vorsitzender des Umweltausschusses  

Hans-Jürgen Heine 
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